
  
 

Ich will in die  
 
 
 

FACHOBERSCHULE 
ORGANISATIONSFORM A BZW. B 

 
 
 
                     Welche  Voraussetzungen benötige ich? 
 
 
 
                     Was wird in der FOS unterrichtet? 
 
 
 
Was kann ich mit der  
 
                            FACHHOCHSCHULREIFE  
 

anfangen? 
 
 
 

 
 

 
 



Organisationsformen an der FDS 
 
Die Fachoberschule baut auf mittleren Bildungsabschlüssen auf und führt an der 
FDS mit oder nach einer beruflichen Qualifizierung zur Fachhochschulreife. 
Organisationsformen der FOS an der Friedrich-Dessauer-Schule: 
 
Form A: Jahrgangsstufe 11      24 Wochenstunden fachpraktische Ausbildung 
                                                 12 Wochenstunden fachtheoretische Ausbildung 
 
Form B: Einjähriger Ausbildungsabschnitt in Vollzeitform oder in 4 Semestern in         
             Teilzeitform nach einer abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung 
 
V o r a u s s e t z u n g e n  
 
 Die Aufnahme in die Fachoberschule der Organisationsform A setzt voraus: 
 
Mittlerer Bildungsabschluss 
d. h.: 
- Mittlerer Abschluss mit mindestens befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer,   
     Deutsch, Mathematik und Englisch, wobei in keinem der  genannten Fächer die  
     Leistungen schlechter als ausreichend sein dürfen oder das 
     Versetzungszeugnis nach Klasse 11 einer gymnasialen Oberstufe 
 
- Eignungsfeststellung der abgebenden Schule 
 
- Schriftliche Zusage, dass die fachpraktische Ausbildung sicher gestellt ist 
 
- Bescheinigung über die Berufsberatung durch das Arbeitsamt oder 

Schullaufbahnberatung durch die abgebende Schule 
 

Die Aufnahme in die Organisationsform B setzt zusätzlich noch voraus: 
 
Abschlussprüfung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf oder den  
Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägigen schulischen Berufsausbildung durch 
eine staatliche Prüfung oder eine einschlägige  Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst.  
 
Statt der Berufsausbildung kann auch eine mindestens dreijährige berufliche Tätig- 
keit in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf treten.  
 
Bei nicht hinreichenden Noten im Zeugnis der Mittleren Reife kann diese 
ersetzt werden durch ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 3,0. 
 
 
Ü b e r g a n g    u n d    A u f n a h m e 
 
Wer unmittelbar von einer Schule, in der er einen mittleren Bildungsabschluss 
erwirbt, in die Fachoberschule übergehen will, ist von den Erziehungsberechtigten 
bei der bisher besuchten Schule mit dem Schul-Halbjahreszeugnis und dem 
Vorjahreszeugnis für die gewünschte und namentlich zu bezeichnende 



Fachoberschule mit Angabe des Schwerpunktes anzumelden. Maßgeblich für die 
Zulassung ist das nachzureichende Abschlusszeugnis! 
Volljährige Schüler melden sich selbst an. 
Die abgebende Schule übersendet bis spätestens 31. März die Anmeldungen 
 
Wer nicht unmittelbar von einer Schule in die Fachoberschule übergehen will, 
beantragt seine Aufnahme direkt bei der FDS mit den erforderlichen Nachweisen.  
 
 
F e s t s t e l l u n g s p r ü f u n g 
 
In Zweifelsfällen kann die Fachoberschule eine Feststellungsprüfung durchführen. 
. 
 
 
F ä c h e r   und   S c h w e r p u n k t e   in der FOS an der FDS: 
  
Allgemeiner Lernbereich:   Deutsch, Politik, Religionslehre, Englisch, Mathematik,   
                                            Physik und Chemie 
 
 
Folgende Schwerpunkte werden angeboten: 
 
                                            M a s c h i n e n b a u  
  
                                            E l e k t r o t e c h n i k 
  
                                            B a u t e c h n i k 
  
                                           W i r t s c h a f t   und   V e r w a l t u n g 
  
                                           W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k 
  
                                           I n f o r m a t i o n s t e c h n i k 
 
Die Lehrpläne der einzelnen beruflichen Lernbereiche können über den Hessischen 
Bildungsserver unter http://berufliche.bildung.hessen.de/p-lehrplaene abgerufen 
werden. 
 
 
  
A b s c h l u ss p r ü f u n g 
 
Im schriftlichen Teil der Abschlussprüfung ist in folgenden Fächern des Pflichtbe- 
reiches je eine Prüfungsarbeit innerhalb der dafür festgesetzten Zeit anzufertigen: 
 

1. Deutsch in vier Zeitstunden 
2. Englisch in drei Zeitstunden 
3. Mathematik in drei Zeitstunden 
4. Schwerpunktfach in vier Zeitstunden 

http://berufliche.bildung.hessen.de/p-lehrplaene


 
Der Prüfungsausschuss  beschließt, in welchen Fächern der Prüfling geprüft wird. 
Wünsche der Prüflinge werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Fächer der mündlichen Prüfung können sein:  
 

1. die vier Fächer der schriftlichen Prüfung 
2. die Fächer Politik und Religionslehre 
3. die naturwissenschaftlichen Fächer 
4. die Fächer des Wahlpflichtbereiches 

 
F a c h h o c h s c h u l r e i f e   – und dann ?        
 
Nach Abschluss der FOS bestehen u. a. folgende Möglichkeiten: 
- Studium an einer Fachhochschule  im Schwerpunktfach oder einer 

anderen Richtung.  
-    Bachelor-Studiengang an einer Universität 
- Beschäftigung in der Verwaltung (Inspektorenlaufbahn) oder freien Wirtschaft 
 
Rechtsvorschrift: Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen  
vom 2. Mai 2001; ABl 5/01; S.299 ff  in der Änderung vom 23. Juni 2006 ABl. 463 ff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-VZ-011-04 Berufliche Schulen – Schwerpunkt: Technik 

Blumenröder Straße 49 Tel. 06431 - 40920
65549 Limburg/L. Fax 06431 - 409229
http://www.fds-limburg.de e-mail:  info@fds-limburg.de

http://www.fds-limburg.de/
mailto:info@fds-limburg.de
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